
 

 

 

 

 

05.08.2011 II 25-1.40.24-53/11

 

Z-40.24-389  5. August 2011   
30. Juni 2016  

Roth Umwelttechnik 
Zweigniederlassung der Roth Werke GmbH 
Drebnitzer Weg 44 
01877 Bischofswerda 
 
 
  

 
  

Abflusslose Sammelgrube aus Polyethylen (PE-LLD) 
für die Lagerung von häuslichem Abwasser 
2000 l und 3000 l  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und vier Anlagen mit zehn Seiten.
Der Gegenstand ist erstmals am 28. Juni 2006 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch 
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind einwandige, unterir-
dische abflusslose Sammelgruben, nachfolgend Behälter genannt, aus Polyethylen 
(PE-LLD) mit einem Raumvolumen von 2000 l und 3000 l, gemäß Anlage 1.  
(2) Die Behälter haben annähernd die Form eines liegenden Zylinders mit elliptisch 
gewölbten Böden und aufgesetztem Behälterdom. Sie sind im zylindrischen Teil durch radial 
umlaufende und an den Böden durch horizontale Rippen versteift. Die Behälter werden aus 
einem Stück in schwarzer Einfärbung im Rotationssinterverfahren hergestellt und sind mit 
jeweils einer Einsteige-, Besichtigungs- bzw. Reinigungsöffnungen mit Deckel und mit 
Stutzen zur Befüllung, Entnahme sowie Be- und Entlüftung ausgerüstet. 
(3) Die Behälter dürfen nur als Einzelbehälter zur unterirdischen Lagerung von häuslichen 
Abwässern verwendet werden. 
(4) Die Behälter dürfen nur in Böden der Gruppen 1 bis 2 (durchlässige bzw. sickerfähige 
Böden) nach ATV-Arbeitsblatt 1271 eingebaut werden 
(5) Die Behälter dürfen nur dort eingebaut werden, wo der Bereich der Einbaugrube gegen 
ein Überfahren mit Fahrzeugen ausreichend geschützt und entsprechend gekennzeichnet 
ist. 
(6) Die Behälter dürfen nur nicht im Grundwasserbereich eingebaut werden. Der höchste zu 
erwartende Grundwasserstand darf die Behältersohle nicht übersteigen. 
(7) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfällt für den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG)2. 
(8) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1) 
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und 
nicht auf die Verwendung im Sinne der späteren Nutzung. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Allgemeines  
 Die Behälter und ihre Teile müssen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen 

dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben 
entsprechen. 

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.2.1 Werkstoffe 
 Für die Herstellung der Behälter dürfen nur Formmassen entsprechend Anlage 2 verwendet 

werden. 
2.2.2 Konstruktion 
 Konstruktionsdetails müssen der zeichnerischen Anlage 1 und den Anlagen 1.1 bis 1.2 

sowie den im DIBt hinterlegten Unterlagen entsprechen. 
2.2.3 Standsicherheit 

Die Behälter sind für den vorgenannten Anwendungsbereich standsicher. Dauerlasten auf 
den Deckel sind auszuschließen. 

                                                           
1  ATV-DVWK-Arbeitsblatt 127:2000-08  Statische Berechnung von Abwasserkanälen und -leitungen 
2  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz- WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. S. 2585) 
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2.2.4 Nutzungssicherheit 
 Die Dichtheit der Behälter darf für den vorgenannten Anwendungsbereich unter Einhaltung 

der überwachten Eigenschaften als nachgewiesen gelten. Die Behälter sind mit Stutzen für 
die Befüllung, Entnahme, Be- und Entlüftung und jeweils einer Einsteigeöffnung 
(Domschacht) ausgerüstet. 

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 
2.3.1 Herstellung 

(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung 
erfolgen. 
(2) Außer der Herstellungsbeschreibung sind die Anforderungen nach Anlage 3, Abschnitt 1, 
einzuhalten. 
(3) Die Behälter dürfen nur im Werk Roth Umwelttechnik Bischofswerda hergestellt werden. 

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung 
 Verpackung, Transport und Lagerung müssen gemäß Anlage 3, Abschnitt 2, erfolgen. 
2.3.3 Kennzeichnung 
 Die Behälter müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach 

den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die 
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind. 
Außerdem hat der Hersteller die Behälter im Bereich des Domschachtes gut sichtbar und 
dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen: 
− Herstellungsnummer, 
− Herstellungsjahr, 
− Rauminhalt in m3 (2000 l oder 3000 l), 
− "Nur für häusliche Abwässer", 
− "Nicht überfahrbar". 

2.4 Übereinstimmungsnachweis 
2.4.1 Allgemeines 

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Behälter mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das Herstellwerk mit einem Übereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
mäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Behälter nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen erfolgen. 
(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und für die Fremdüberwachung 
einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Behälter 
eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungs-
stelle einzuschalten. 
(3) Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch 
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter 
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben. 
(4) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des 
von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut 
für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben. 

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
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von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entsprechen. 
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4, Abschnitt 1, 
aufgeführten Maßnahmen einschließen. 
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 
− Art der Kontrolle oder Prüfung 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 
− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 
(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremd-
überwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik vorzulegen und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 
(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Behälter, die den Anforderungen nicht 
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum 
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 

2.4.3 Fremdüberwachung 
(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung 
entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2) regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zwei-
mal jährlich.  
(2) Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Behälter entsprechend 
Anlage 4, Abschnitt 2 (1) durchzuführen. Darüber hinaus können auch Proben für Stich-
probenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der 
anerkannten Überwachungsstelle. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
zugrundeliegenden Verwendbarkeitsprüfungen an amtlich entnommenen Proben aus der 
laufenden Produktion durchgeführt wurden, ersetzen diese Prüfungen die Erstprüfung. 
(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik vorzulegen und der zuständigen obersten Bauaufsichts-
behörde auf Verlangen vorzulegen. 

3 Bestimmungen für Entwurf 

(1) Die Behälter sind vollständig einzuerden, dabei sind Überdeckungshöhen von mindes-
tens 0,30 m und höchstens 0,80 m über dem Behälterscheitel zulässig. Als Domschächte 
und Schachtabdeckungen dürfen nur solche Bauteile verwendet werden, die vom Hersteller 
der Behälter geliefert oder vorgeschrieben werden (nicht geregeltes Zubehör). 
(2) Werden mehrere Einzelbehälter nebeneinander eingebaut, muss der Abstand zwischen 
den Behältern mindestens 1400 mm betragen. 
(3) Der Einbau der Behälter ist nur bei sickerfähiger Behälterumgebung zulässig. 
(4) Die Behälterräume gelten als explosionsgefährdete Räume (Zone 1). Bei Verwendung 
von elektrisch betriebenen Geräten (z. B. Pumpen) in den Behältern sind die entsprechen-
den Vorschriften zu beachten. 
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4 Bestimmungen für die Ausführung 

 Beim Einbau der Behälter sind die Montageanleitung des Herstellers und die Einbau-
vorschrift nach Anlage 5 zu beachten. 

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung, Prüfung 

5.1 Nutzung 
 Die Behälter sind mit einer Einrichtung zur Be- und Entlüftung zu versehen.  

5.2 Unterhalt, Wartung, Reinigung 
(1) Der Nutzer ist verpflichtet, mit der Wartung nur sachkundiges Personal zu betrauen. 
(2) Die Wartung ist nach DIN 1986-33 durchzuführen. 
(3) Der Nutzer ist verpflichtet, mit dem Reinigen der Behälter nur sachkundiges Personal zu 
beauftragen. Die Reinigung des Inneren von Behältern ist unter Beachtung der nachfolgend 
genannten Punkte vorzunehmen: 
1. Behälter restlos entleeren. Es wird darauf hingewiesen, dass im Behälter gesundheits-

schädliche Gase vorhanden sein können (Lebensgefahr). 
2. Die Behälterinnenfläche mit Wasser abspritzen. Eventuell noch feste Rückstände mit 

Spachtel aus Holz oder Kunststoff ohne Beschädigung der Innenfläche des Behälters 
entfernen. Keine Werkzeuge oder Bürsten aus Metall verwenden. 

3. Die Reinigung der Behälter darf nur mittels Wasserstrahl über die vorhandenen Behälter-
öffnungen erfolgen. Zur Reinigung sind außer Wasser nur Zusätze oder Lösungsmittel 
und nur Werkzeuge aus Holz oder Kunststoff so zu verwenden, dass die Innenfläche des 
Behälters, einschließlich der Rohranschlussleitungen, nicht beschädigt wird. 

4. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind zu beachten. 

(4) Die Beurteilung von Schäden und Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im 
Einvernehmen mit einem für Kunststofffragen zuständigen Sachverständigen4 zu klären. 

5.3 Prüfungen 
(1) Die Behälter sind in Abständen von etwa 5 Jahren zu entleeren, zu reinigen und einer 
visuellen Kontrolle zu unterziehen. Mit diesen Arbeiten darf nur sachkundiges Personal 
betraut werden. 
(2) Bei der visuellen Kontrolle ist vor allem auf örtliche Einbeulungen und Verformungen zu 
achten. 
(3) Eine zusätzliche Kontrolle ist durchzuführen, wenn in der Nähe des Behälters Erdar-
beiten durchgeführt wurden. 
(4) Prüfungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberührt. 

Holger Eggert  Beglaubigt 
Referatsleiter 

                                                           
3  DIN 1986-3:2004-11 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 3: Regeln für Betrieb 

und Wartung 
4  Sachverständige von Zertifizierungs- und Überwachungsstellen sowie weitere Sachverständige, die auf Anfrage 

vom DIBt bestimmt werden.  






















